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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.08.1996

Norm

WEG §19 Abs1

3.WÄG ArtIII AbschnII

Rechtssatz

Die Aufteilungsregel des § 19 WEG gilt zwischen den Miteigentümern aller Liegenschaften, an denen

Wohnungseigentum begründet ist, also auch dann, wenn es sich bei den Wohnungseigentumsobjekten um

sogenannte Reihenhäuser handelt (hier: Behebung von Dachschäden an einem Reihenhaus).
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